
GZ. RV/7500583/2016

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Mag. Gerhard Groschedl in der
Verwaltungsstrafsache gegen Herrn A., geb., Adresse, betreffend Verwaltungsübertretung
gemäß § 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung über die Beschwerde des Beschuldigten
vom 25. April 2016 gegen das Erkenntnis des Magistrates der Stadt Wien MA 67
als Abgabenstrafbehörde vom 30. März 2016, Zahl MA 67, nach Durchführung einer
beantragten mündlichen Verhandlung am 6. September 2016 in Anwesenheit des
Beschuldigten sowie der Schriftführerin, jedoch in Abwesenheit eines Vertreters des
Magistrats der Stadt Wien zu Recht erkannt:

Der Beschwerde wird gemäß § 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG)
in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Bundesfinanzgerichtsgesetz (BFGG) und § 5 Gesetz
über das Wiener Abgabenorganisationsrecht (WAOR) stattgegeben, das angefochtene
Straferkenntnis aufgehoben und das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt.

Gemäß § 52 Abs.8 VwGVG hat der Beschwerdeführer keinen Beitrag zu den Kosten des
Beschwerdeverfahrens zu leisten.  

Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine ordentliche Revision
durch die belangte Behörde nach Art. 133 Abs. 6 Z 2 B-VG nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Mit Straferkenntnis des Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 67,
Parkraumüberwachung, vom 30. März 2016, Zahl MA 67 wurde Herr A. (in weiterer
Folge: Beschuldigter), geb., vorgeworfen, am 16.12.2015 um 09:59 Uhr in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Wien mit dem mehrspurigen Kraftfahrzeug mit dem
behördlichen Kennzeichen folgende Verwaltungsübertretung begangen zu haben:

"Abstellen des Fahrzeuges ohne dieses mit einem gültig entwerteten Parkschein
gekennzeichnet oder einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben. Die
Parkometerabgabe wurde daher fahrlässig verkürzt.

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt:
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§ 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung, ABI. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der
geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006, LGBI. für Wien
Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung.

Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 wird gegen Sie eine Geldstrafe in Höhe von
EUR 60,00, im Falle der Uneinbringlichkeit 12 Stunden Ersatzfreiheitsstrafe verhängt.

Es wird Ihnen zudem ein Betrag von EUR 10,00 als Beitrag zu den Kosten der
Strafverfahren auferlegt (§ 64 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes).

Der zu zahlende Gesamtbetrag beträgt daher EUR 70,00.

Als Begründung wurde ausgeführt:

Aus der Aktenlage ergibt sich folgender Sachverhalt:

Sie haben das verfahrensgegenständliche Kraftfahrzeug an der vorhin genannten
Örtlichkeit abgestellt, sodass es dort zur angeführten Zeit in einer gebührenpflichtigen
Kurzparkzone gestanden ist, ohne bei Beginn des Abstellens für seine Kennzeichnung
mit einem für den Beanstandungszeitpunkt gültig entwerteten Parkschein gesorgt bzw.
einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben, da der Parkschein fehlte und kein
elektronischer Parkschein aktiviert war. Demnach haben Sie die Parkometerabgabe
fahrlässig verkürzt.

Beweis wurde erhoben durch Einsichtnahme in die Organstrafverfügung vom
16.12.2015m welche von einem Parkraumüberwachungsorgan der Landespolizeidirektion
Wien aufgrund eigener dienstlicher Wahrnehmung gelegt wurde und in die dabei
angefertigten Fotos sowie in Ihr Konto bei Handyparken und Ihr Einspruchsvorbringen.

Bei der Beweiswürdigung waren folgende Erwägungen maßgebend:

Sie wandten in Ihrem Einspruch gegen die an Sie ergangene Strafverfügung vom 1.3.2016
im Wesentlichen ein, die gegenständliche Verwaltungsübertretung nicht begangen zu
haben, da Sie für den Beanstandungszeitpunkt einen Parkschein mittels Handyparken
(Transaktionsnummer: 165061094) gelöst hätten. Diesbezüglich legten Sie einen Auszug
Ihres Parkkontos dem Einspruch bei.

Unbestritten blieb daher Ihre Lenkereigenschaft und dass das verfahrensgegenständliche
Fahrzeug zur Tatzeit an der Tatörtlichkeit abgestellt war.

Die Organstrafverfügung ist als taugliches Beweismittel anzusehen.

Es besteht für die erkennende Behörde keinerlei Veranlassung, die schlüssigen und
widerspruchsfreien Angaben des Meldungslegers in Zweifel zu ziehen, zumal einem
Parkraumüberwachungsorgan die Wahrnehmung und richtige Wiedergabe maßgeblicher
Sachverhalte, insbesondere bezüglich eines im ruhenden Verkehr befindlichen
Kraftfahrzeuges, wohl zugemutet werden kann. Auch besteht kein Grund, an der
Objektivität des meldungslegenden Parkraumüberwachungsorgans zu zweifeln. Dieser ist
zur Angabe der Wahrheit verpflichtet.

Rechtlich ist zu bemerken:
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Jeder Lenker eines mehrspuriges Kraftfahrzeug, der ein solches in einer Kurzparkzone
abstellt, muss bei Beginn des Abstellens die Parkometerabgabe entrichten (§ 5 Abs. 2
Parkometerabgabeverordnung).

Die Aktivierung eines elektronischen Parkscheines erfolgt durch Übermittlung einer SMS
oder im Wege einer vom Systembetreiber zur Verfügung gestellten Internet-Applikation
über das Internet Protokoll (IP) an das elektronische System. Über das Mobiltelefon bzw.
das (mobile) Endgerät ist die beabsichtigte Parkdauer sowie das behördliche Kennzeichen
des abgestellten mehrspurigen Kraftfahrzeuges einzugeben, sofern das behördliche
Kennzeichen nicht bereits im Zuge der Einrichtung des Benutzerkontos im System
erfasst wurde (Abstellanmeldung). Danach ist die Rückmeldung des elektronischen
Systems durch SMS oder im Wege einer vom Systembetreiber zur Verfügung gestellten
Internet-Applikation über das Internet Protokoll (IP) über die durchgeführte Transaktion
abzuwarten (Bestätigung). Wird die Abstellanmeldung durch das elektronische System
bestätigt, gilt die Abgabe als entrichtet und darf das mehrspurige Kraftfahrzeug nicht
länger als für den jeweils gebuchte Zeitraum abgestellt werden (§ 7 Abs. 2 und 3 der
Kontrolleinrichtungenverordnung, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 29/2013, in der geltenden
Fassung).

Ihre offensichtliche Annahme, die Gültigkeit des elektronischen Parkscheines beginne mit
der Sekunde 00 der Minute des Einlangens der Bestätigung – womit Sie gleichsam eine
Rückwirkung unterstellen, sodass beispielsweise bei Erhalt der Bestätigungs-SMS um
16:21:50 Uhr die Gültigkeit des Parkscheines um 16:21:00 Uhr beginnen würde – finde im
Parkometergesetz und den dazu ergangenen Verordnungen keine Deckung.

Entscheidend ist, ob sich der Lenker von seinem Fahrzeug entfernt, bevor er die
Bestätigung der Abstellmeldung erhält (die Parkometerabgabe nur dann zu entrichten,
wenn man ein Parkraumüberwachungsorgan bemerkt, wäre andernfalls nicht
ausgeschlossen).

Dies war gegenständlich nach den Feststellungen des Parkraumüberwachungsorgans,
gegen deren Richtigkeit im Hinblick darauf, dass dieses zur Wahrheit verpflichtet ist
sowie dessen Eingaben in das elektronische Überwachungsgerät zeitgleich in der
zentralen Datenbank erfasst werden und damit einer ständigen Kontrolle überliegen, keine
Bedenken bestehen, der Fall.

Dass die Parkscheinaktivierung in der selben Minute wie die Beanstandung erfolgt ist,
ändern daher nach den vorliegenden Verhältnissen an der nicht zeitgerechten Aktivierung
nichts.

Da die Parkometerabgabe bei Beginn des Abstellens des Fahrzeuges (also unverzüglich,
bevor sich der Lenker vom Fahrzeug entfernt) zu entrichten ist und die Abgabe
bei Verwendung elektronischer Parkscheine (erst) als entrichtet gilt, wenn die
Abstellanmeldung durch das elektronische System bestätigt wird, haben Sie den
Tatbestand der Abgabenverkürzung nach § 4 Parkometergesetz 2006 verwirklicht, die
objektive Tatseite ist daher gegeben (vgl. BFG 18.8.2015, RV/7500838/2015).
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Mittels einer Online-Verbindung kann die Aktivierung des elektronischen Parkscheines
überprüft werden. Zum Zeitpunkt der Überprüfung mittels dieser Online-Verbindung war
kein Parkschein gebucht, weshalb die Beanstandung erfolgte.

Daher konnte von der Einleitung des Verwaltungsstrafverfahrens und der Verhängung
einer Geldstrafe nicht abgesehen werden.

Eine "Kulanzzeit" zwischen Abstellen des Fahrzeuges und der Entrichtung der
Parkometerabgabe in der in der Kontrolleinrichtungsverordnung vorgesehenen Form ist
nicht vorgesehen.

Da Sie auch nicht einmal behauptet haben, das anzeigelegende Organ beim Fahrzeug
angetroffen zu haben, ist davon auszugehen, dass Sie sich bereits vom Fahrzeug entfernt
haben und kann somit auch keine Rede davon sein, dass die Abgaben unverzüglich nach
dem Abstellen entrichtet wurde.

Ein Rechtfertigungsgrund liegt im gegenständlichen Fall nicht vor.

Die Abgabe ist mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheines oder mit der
Bestätigung der Abstellanmeldung bei Verwendung eines elektronischen Parkscheines
entrichtet (§ 5 Abs. 1 Pakrometerabgabeverordnung).

Dieser Verpflichtung sind Sie nicht nachgekommen. Die Verschuldensfrage war zu
bejahen. Sie haben die Parkometerabgabe daher nicht entrichtet und somit fahrlässig
verkürzt.

Zur Strafbemessung wurde erwogen:

Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu EUR 365,00 zu
bestrafen (§ 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006).

Gemäß § 19 Abs. 1 Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG sind die Bedeutung des
strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch
die Tat Grundlage für die Bemessung der Strafe.

Dass die Einhaltung der Vorschrift eine besondere Aufmerksamkeit erfordert habe oder
dass die Verwirklichung des Tatbestandes aus besonderen Gründen nur schwer hätte
vermieden werden können, ist weder hervorgekommen noch auf Grund der Tatumstände
anzunehmen. Ihr Verschulden kann daher nicht als ganz geringfügig angesehen werden.

Betreffend Ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten
sind dem Amt keine Umstände bekannt, die annehmen ließen, dass Sie durch die
verhängte Strafe in Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen übermäßig hart getroffen werden.
Hinweise auf mögliche Sorgepflichten gibt es nicht.

Die Strafe nimmt ausreichend darauf Bedacht, dass keine Erschwerungsgründe vorliegen.
Mildernd war das Fehlen von Vorstrafen nach dem Wiener Parkometergesetz zu werten.

Unter Bedachtnahme auf diese Strafzumessungsgründe und den bis zu EUR 365,00
reichenden Strafsatz, den Unrechtsgehalt der Tat und das Verschulden ist die
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verhängte Geldstrafe durchaus angemessen und keineswegs zu hoch, zumal weitere
Milderungsgründe nicht hervorgetreten sind.

Die Strafe hat sich vor allem auch am Strafzweck zu orientieren. Das Parkometergesetz
verfolgt das Ziel, den Parkraum zu rationieren und kann dieses Ziel nur erreicht werden,
wenn die Strafe durch ihre Höhe geeignet ist, Sie zur Vermeidung von Übertretungen des
Parkometergesetzes anzuhalten.

Die Auferlegung des Beitrages zu den Kosten des Verfahrens stützt sich auf die
zwingende Vorschrift des § 64 Abs. 2 VStG."

 

Mit fristgerechter Eingabe vom 25. April 2016 erhob der Beschuldigte dagegen Berufung
(gemeint: Beschwerde) und begründete dies wie folgt:

"Ich war zu angeführter Zeit, an angeführter Örtlichkeit nicht der Fahrzeuglenker des
angeführten Fahrzeuges mit dem behördlichen Kennzeichen.

Für das angeführte Fahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen wurde sehr wohl,
unmittelbar bei Beginn des Abstellens ein gültiger Parkschein mittels Handyparkens
(Transaktionsnummer: 165061094 – Auszug liegt bei) gelöst.

Als Beweismittel neben dem Auszug über den gültig gelösten Parkschein ab 09:59 Uhr
gültig bis 10.14 Uhr (Auszug liegt bei) führe ich folgende Zeugen an: B., gleiche Anschrift.

Weiters führe ich an, keine Lenkeranfrage nach § 103 Abs. 2 KFG erhalten zu haben.
Somit stellt sich mir die Frage, wie man mir die Begründung des Straferkenntnisses
vorhalten kann, dass meine Lenkereigenschaft unbestritten blieb, das obgenannte
Kraftfahrzeug an genannter Örtlichkeit und Tatzeit abgestellt zu haben.

Ich ersuche um eine mündliche Verhandlung dieser Verwaltungsstrafsache."

 

Über die Beschwerde wurde erwogen:

Rechtslage:

Gemäß § 1 Parkometerabgabeverordnung ist für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO 1960) eine Abgabe zu entrichten.

Gemäß § 5 Abs. 1 der Parkometerabgabeverordnung gilt die Abgabe mit der
ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der Parkscheine) oder mit der
Bestätigung der Abstellanmeldung als entrichtet.

Gemäß § 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung sind zur Entrichtung der Abgabe
der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer zur ungeteilten Hand verpflichtet.
Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einem Gebiet abstellt, für das
eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe bei Beginn des Abstellens des
Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der Durchführung der angeordneten
Kontrollmaßnahmen mitzuwirken.
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Gemäß § 7 Abs. 1 Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Art der zu
verwendenden Kontrolleinrichtungen in Kurzparkzonen (KontrolleinrichtungenVO ABl.
2008/33 idgF) haben Abgabenpflichtige, die ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer
Kurzparkzone abstellen, dafür zu sorgen, dass während der Dauer seiner Abstellung ein
elektronischer Parkschein aktiviert ist.

Gemäß § 7 Abs. 2 KontrolleinrichtungenVO erfolgt die Aktivierung eines elektronischen
Parkscheins durch Übermittlung einer SMS oder im Wege einer vom Systembetreiber
zur Verfügung gestellten Internet-Applikation über das Internet Protokoll (IP) an
das elektronische System. Über das Mobiltelefon bzw. das mobile Endgerät ist die
beabsichtigte Parkdauer sowie das behördliche Kennzeichen des abgestellten,
mehrspurigen Kraftfahrzeuges einzugeben, sofern das behördliche Kennzeichen
nicht bereits im Zuge der Einrichtung des Benutzerkontos im System erfasst wurde.
(Abstellanmeldung). Danach ist die Rückmeldung des Elektronischen Systems durch SMS
oder im Wege einer vom Systembetreiber zur Verfügung gestellten Internet-Applikation
über das Internet Protokoll (IP) über die durchgeführte Transaktion abzuwarten.
(Bestätigung)

§ 7 Abs. 3 KontrolleinrichtungenVO : Wird die Abstellanmeldung durch das elektronische
System bestätigt, gilt die Abgabe als entrichtet oder darf das mehrspurige Kraftfahrzeug
für einen fünfzehn Minuten nicht übersteigenden Zeitraum abgestellt werden.

Gemäß § 9 Abs. 2 KontrolleinrichtungenVO ist die unmittelbar aufeinander folgende
Aktivierung von elektronischen Parkscheinen mit einer fünfzehn Minuten nicht
übersteigenden Abstellzeit oder die Kombination der Aktivierung eines fünfzehn Minuten
nicht übersteigenden elektronischen Parkscheins mit einem Parkschein gemäß Anlage I, II
oder III in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge ist unzulässig.

Übersteigt nach § 6 Abs. 1 Kontrolleinrichtungsverordnung die Abstellzeit fünfzehn
Minuten, ist für die elektronischen Parkscheine ein Entgelt zu entrichten. Dieses
wird durch die Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe
vorgeschrieben wird (Parkometerabgabeverordnung), festgesetzt.

 

Objektive Tatseite:

Gemäß der auch im Verwaltungsstrafverfahren zufolge § 24 VStG geltenden Grundsätze
der Erforschung der materiellen Wahrheit (§ 37 AVG) und der Amtswegigkeit (§ 39 Abs. 2
AVG) hat die Behörde dem Täter grundsätzlich den objektiven Tatbestand von sich aus
nachzuweisen. Bestreitet der Beschuldigte, den objektiven Tatbestand eines Deliktes
gesetzt zu haben, so trifft die Beweislast in dieser Hinsicht die Behörde (vgl. VwGH
3.10.2013, 2013/09/0107).

Die Parkometerabgabe ist mit der Verwirklichung des "Abstellens" zu entrichten.
Entfernt sich der Lenker, ohne diese Pflicht zu erfüllen, vom "abgestellten" Fahrzeug
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(wenn auch nur zur Besorgung von Parkscheinen in einer Trafik oder - wie hier - ohne
die Aktivierungsbestätigung abzuwarten), verwirklicht er bereits den Tatbestand der
Abgabenverkürzung nach § 4 Wiener Parkometergesetz (vgl. VwGH 26. 1. 1998,
96/17/0354). Mit dem Entfernen     von seinem Fahrzeug gibt der Lenker klar zu
verstehen, dass aus seiner Sicht die Phase des Beginns des Abstellens, die zur
Abgabenentrichtung zur Verfügung steht, beendet ist und er den Vorgang des Einparkens
für abgeschlossen erachtet.

In der mündlichen Verhandlung gab der Beschuldigte an, dass zum Tatzeitpunkt seine
Lebensgefährtin Frau B. die Lenkerin des Fahrzeuges gewesen ist.

Frau B. bestätigte als Zeugin befragt nach Belehrung und Hinweis, dass sie sich nicht
selbst belasten muss, dass sie damals die Lenkerin des Fahrzeuges gewesen ist. Die
Telefonnummer auf dem m-Parkring-Ausdruck sei ihre. Allerdings gab sie auch zu
bedenken, dass sie die Bestätigungs-SMS noch im Fahrzeug erhalten haben muss, da sie
in dem Haus, in das sie hineinging, keine Handy-Empfang hätte.

Damit ist jedoch die objektive Tatseite der angeschuldeten Verwaltungsübertretung nicht
gegeben, da der Beschuldigte nicht der Lenker des Fahrzeuges gewesen ist und somit die
Tat nicht begangen haben kann.

Der Beschwerde war daher Folge gegeben, das angefochtene Erkenntnis aufzuheben und
das Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 45 Abs. 1 Z. 2 VStG einzustellen.

Gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem
Beschwerdeführer nicht aufzuerlegen, wenn der Beschwerde auch nur teilweise Folge
gegeben worden ist.

 

Zur Unzulässigkeit der Revision

Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision durch die
belangte Behörde nach Art. 133 Abs. 6 Z 2 B-VG nicht zulässig, da das Erkenntnis
nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung
zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende
Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht
einheitlich beantwortet wird. Die Entscheidung folgt vielmehr der dargestellten ständigen
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes.

 

 

Wien, am 6. September 2016
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